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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Bewertungsgegenstand Grundbuch 63113 Liebenau, EZ 740, hiervon 79/5217 Anteile, B-
LNr 184 | Kasernstraße 78/Top 15, 8041 Graz 
 

   

Bewertungszweck Zwangsversteigerung von Liegenschaftsanteilen 

Betreibende Partei: 

 

Wohnungseigentümergemeinschaft EZ 740 KG 63113 Liebenau, 
8041 Graz, Kasernstraße 78/80; vertreten durch: hba 
Rechtsanwälte GmbH, Karmeliterplatz 4, 8010 Graz 

Verpflichtete Partei Gerhard Oppeneiger, geb. 16.04.1963, Kasernstraße 78/15, 8041 
Graz; vertreten durch: Ing. Mag. Georg Siarlidis, Siarlidis Huber-
Erlenwein Rechtsanwälte OG, Plüddemanngasse 87, 8010 Graz 

  

Auftraggeber Bezirksgericht Graz-Ost, Radetzkystraße 27, 8010 Graz 

  

Tag der Befundaufnahme 03.04.2026 

  

Bewertungsstichtag 03.04.2026 

  

Bewertungsmethode Vergleichswertverfahren 

  

Ermittelter Wert Verkehrswert 

  

Verkehrswert EUR 185.000,00 

  

Sonstige Anmerkungen / 

  

Sachverständiger Martin RAINER, LL.M., MA 
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I. ALLGEMEINES 

a. AUFTRAG UND ZWECK 

Der Sachverständige wurde vom Bezirksgericht Graz-Ost mit der Feststellung des Verkehrswertes der 

Miteigentumsanteile zu B-LNr 184 an der Liegenschaft EZ 740 Grundbuch 63113 Liebenau, mit welchen 

Wohnungseigentum an der Wohnung Top 15 im Haus Kasernstraße 78 verbunden ist, beauftragt. 

b. AUFTRAGSGRUNDLAGE 

1. Liegenschaftsbewertungsgesetz: Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt im Sinne des 

Liegenschaftsbewertungsgesetzes idgF (im Folgenden auch „LBG“). Dieses ist jeweils oberste Richtlinie in der 

Erstellung des Gutachtens. 

 

2. ÖNORM: Es wird darauf hingewiesen, dass einige für die Liegenschaftsbewertung einschlägige ÖNORMEN 

existieren, insbesondere die ÖNORM B 1802-1. Diese geben nach Auffassung des Sachverständigen in vielen 

Punkten den „Stand der Wissenschaft“ gut wieder und sind in vielen Punkten auch als Leitlinie für das 

gutachterliche Handeln geeignet. Sie widersprechen in einigen Punkten aber auch ausdrücklich dem LBG bzw 

dessen Terminologie und sind nach Auffassung des Sachverständigen (derzeit, allenfalls auch aufgrund ihrer 

kurzen Geltungsdauer) auch noch nicht anerkannter „Stand der Wissenschaft“ (iSd § 3 Abs 1 LBG). Die 

ÖNORMEN, insb die ÖNORM B 1802-1, sind daher ausdrücklich nicht universelle Grundlage des Gutachtens, 

sondern dienen vor allem als Erkenntnis- und Belegquelle. Dort wo das Gutachten auf die ÖNORMEN verweist 

oder diese zitiert, ist dies daher jeweils nicht als allgemeiner Verweis auf die Gültigkeit dieser anzusehen, 

sondern bezieht sich das jeweilige Zitat oder der Verweis ausdrücklich nur auf die angegebenen Passagen. 

 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit 

feststehende Größe ist. Der Sachverständige hat jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert 

anzugeben (so auch ÖNORM B 1802-1 Punkt 4.4.). Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes 

(Marktwertes) der beschriebenen Liegenschaft. Dieser wird durch den Preis bestimmt, der üblicherweise im 

redlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen 

und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Außergewöhnliche oder 

persönliche Verhältnisse haben jedoch außer Betracht zu bleiben. 

 

4. Die Verkehrswertberechnung erfolgt ohne Umsatzsteuer, also bei Annahme der Nichtausnützung der Option 

auf Umsatzsteuerpflicht gemäß § 6 Abs 2 UStG. 

 

5. Die nachstehende Bewertung erfolgt unter aller im Befund zum Bewertungsstichtag getroffenen Feststellungen 

und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Realitätenmarkt. 

 

6. Im Objekt vorhandene Fahrnisse, die nicht mit der Liegenschaft und Gebäude fest verbunden sind, wurden 

auftragsgemäß nicht mitbewertet. 

 

7. Auf etwaige auf den Liegenschaften lastenden und verbücherten Darlehen wird im Gutachten lediglich 

hingewiesen, sie werden bei der Verkehrswertermittlung jedoch nicht berücksichtigt, da die Bewertung unter 

der Fiktion der Geldlastenfreiheit der Liegenschaft und somit unter Außerachtlassung etwaiger im C-Blatt 

eingetragenen Pfandrechte erfolgt.1 

 

8. Berechnungen wurden teilweise computergestützt durchgeführt und auf ihre Plausibilität überschlagsweise 

überprüft. 

 

 
1 Bienert/Funk (Hrsg), Immobilienbewertung Österreich3 (2014) 552. 
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9. Die Maße des Bewertungsobjektes wurden dem Bauakt bzw. den von der Hausverwaltung zur Verfügung 

gestellten Planunterlagen entnommen und durch Messungen vor Ort, soweit möglich, überschlagsweise und 

stichprobenartig überprüft. Es wird ausdrücklich keine Haftung für etwaig abweichende Maße übernommen. 

 

10. Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde lediglich durch äußeren Augenschein anlässlich der 

Befundaufnahme festgestellt, sonstige detaillierte Untersuchungen diesbezüglich wurden nicht angestellt 

(außer, es wird dezidiert darauf hingewiesen). Untersuchungen des Baugrundes wurden nicht durchgeführt. 

 

11. Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß kontaminationsfrei; ob Bodenverunreinigungen vorliegen, wurde nicht 

vom Sachverständigen selbst überprüft. Es wurde jedoch Einsicht in den Altlastenatlas genommen. 

 

12. Von der Hausverwaltung eingeholte Auskünfte und Unterlagen wurden, so sie nicht offensichtlich unrichtig 

sind, nicht näher überprüft. Das Gutachten entspricht der derzeitigen Faktenkenntnis des Sachverständigen, 

der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

 

13. Folgende Angaben/Unterlagen wurden von der Hausverwaltung bereitgestellt bzw. eingeholt: 

 
➢ Wohnungseigentumsvertrag 

➢ Auszüge aus dem Nutzwertgutachten 

➢ Jahresabrechnung Betriebskosten (inkl. HK-Abrechnung) 2024 

➢ Protokoll der letzten Eigentümerversammlung aus dem Jahr 2024 

➢ Aktuelle Vorausschau 

➢ Laufende Vorschreibung 

➢ Aktueller Stand der Rücklage 

➢ Energieausweis 

➢ Plandokument 

 

14. Der Sachverständige behält sich sein Recht vor, sein Gutachten bei Änderung der Faktenlage/Hervorkommen 

neuer Fakten entsprechend anzupassen. 

 

15. Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit aussagekräftig und nicht auszugsweise gültig. 

 

16. Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass Haftungen derzeitig ausschließlich bis hin zu dem in der 

Haftpflichtversicherung, die bei der Grazer Wechselseitigen Versicherung Aktiengesellschaft, Herrengasse 18-

20, 8010 Graz, abgeschlossen wurde, angeführten Betrag gedeckt sind (Polizze Nr. 8.208.469) und jegliche 

darüberhinausgehende Haftung des Sachverständigen ausgeschlossen wird. 

 

17. Dieses Gutachten stellt ein Werk iSd § 1 UrhG dar und unterliegt daher Urheberschutz. Jegliche Verwertung 

des Gutachtens für eine außerhalb des Zwecks des Gutachtens (siehe dazu oben) liegende Verwendung ist 

unzulässig und behält sich der Sachverständige darüberhinausgehende Nutzungen ausdrücklich vor. 
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c. BEWERTUNGSGEGENSTAND 

Zu bewerten ist der Verkehrswert der Miteigentumsanteile zu B-LNr 184 an der Liegenschaft EZ 740 Grundbuch 63113 

Liebenau, mit welchen Wohnungseigentum an der Wohnung Top 15 im Haus Kasernstraße 782 verbunden ist. 

d. BEWERTUNGSSTICHTAG 

Bewertungsstichtag ist der 03.04.2026 als Tag der Befundaufnahme. Anwesend waren die verpflichtete Partei, Herr 

Gerhard Oppeneiger, Herr Ing. Mag. Georg Siarlidis (Erwachsenenvertreter der verpflichteten Partei), Herr Florian 

Janisch, MBA (Hilfskraft des Sachverständigen) sowie Herr Martin RAINER, LL.M., MA (Sachverständiger).  

e. UNTERLAGEN 

▪ Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich2 (2014) 

▪ Kothbauer/Reithofer, Liegenschaftsbewertungsgesetz (2013) 

▪ Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017) 

▪ Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien2 (2014) 

▪ offenes Grundbuch 

▪ Bauakt 

▪ Erhebung der Unterlagen zur Wohnungseigentumsbegründung in der Urkundensammlung des Bezirksgerichtes 

Graz-Ost 

▪ erhaltene Flächenwidmungsauskunft 

▪ von der Hausverwaltung bereitgestellte Auskünfte bzw. Unterlagen 

▪ Begehungsbogen des Sachverständigen 

▪ vom Sachverständigen angefertigte Lichtbilder 

▪ http://www.laerminfo.at/ 

▪ http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/verzeichnisse/ 

▪ http://www.senderkataster.at/ 

▪ Vergleichspreissammlung des ZT-Datenforum/ImmoUnited 

▪ Eigene Vergleichspreise des Sachverständigen 

▪ Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF (LBG) 

▪ ÖNORM B 1802-1 

f. BEILAGEN IM ANHANG 

Aufgrund der genannten Grundlagen und Unterlagen erstellt der Sachverständige den nachstehenden Befund (unter II.) 

und nachstehendes Gutachten (Wertermittlung) (unter III.). Auszüge der dafür relevanten Unterlagen finden sich im 

Anhang (unter IV.).  

  

 
2 Die gegenständliche Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) besteht aus den Häusern Kasernstraße 78 sowie 80. 
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II. BEFUND 

a. LIEGENSCHAFT 

Auszug aus der digitalen Katastralmappe: 
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Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis: 

 

Quelle: https://www.bev.gv.at  
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b. GRUNDBÜCHERLICHE SITUATION 

An der Liegenschaft mit der Einlagezahl 740 Grundbuch 63113 Liebenau, Bezirksgericht Graz-Ost, ist 

Wohnungseigentum begründet; sie besteht aus den nachstehend angeführten Grundstücken: 

 

Es ist aktuell keine Plombe eingetragen. 

1. A1-Blatt 

Die Grundstücke sind (noch) nicht in den Grenzkataster übergeführt, die Grenzpunkte und 

Flächenangaben sind daher nicht rechtsverbindlich. Auch die Nutzungsart im Grundbuch hat lediglich 

informativen Charakter, rechtsverbindlich ist nur die Widmung im aktuellen Flächenwidmungsplan. 

2. A2-Blatt 

Im A2-Blatt der Liegenschaft sind keine Eintragungen vorhanden. 

3. B-Blatt 

Die verpflichtete Partei ist zu 79/5217-Anteilen Miteigentümerin der Liegenschaft und verfügt sie 

über das dingliche Recht, das Wohnungseigentumsobjekt Top 15 im Objekt Kasernstraße 78 

ausschließlich zu nutzen und allein darüber zu verfügen (§ 2 Abs 1 WEG).  

 



Verkehrswertgutachten EZ 740 KG 63113 Liebenau | 244 E 4/26 m 

10 

Die im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteile stimmen mit den ursprünglich für die 

Wohnungseigentumsbegründung relevanten Dokumenten (WE-Vertrag und Nutzwertgutachten) 

überein: 

 

4. C-Blatt 

Im C-Blatt der Liegenschaft sind folgende, für die gegenständliche Bewertung relevante, 

Eintragungen abgebildet: 

 

 

Darüber hinaus sind im C-Blatt hinsichtlich des bewertungsgegenständlichen 

Wohnungseigentumsobjektes folgende Eintragungen vorhanden: 
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Anmerkung zur Klage gemäß § 27 Abs 2 WEG 2002: 

 

Des Weiteren ist das gegenständliche Versteigerungsverfahren wie folgt angemerkt: 

 

 

 

Beachte: Die Bewertung erfolgt unter der Voraussetzung der Geldlastenfreiheit. 

c. AUSSERBÜCHERLICHE RECHTE UND LASTEN 

Bei der Besichtigung konnten keinerlei sonstige außerbücherliche Rechte oder Lasten festgestellt werden. 

Auch die im Zuge der Befundaufnahme anwesende verpflichtete Partei wurde hierzu befragt und verneinte 

das Bestehen von sonstigen außerbücherlichen Rechten und/oder Lasten.  
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d. FLÄCHENWIDMUNGS- UND BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Gemäß Abfrage der Flächenwidmung im Geografischen Informationssystem der Stadt Graz ist das 

gegenständliche Grundstück als „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer Bebauungsdichte von 0,6 bis 1,4 

ausgewiesen. 

Auszug aus dem Online-Flächenwidmungsplan der Stadt Graz: 

 

Quelle: https://gis.stmk.gv.at 
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e. ÖKOLOGISCHE LASTEN 

Auszug aus dem Altlastenatlas: 

 

Quelle: http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/verzeichnisse 
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Es scheinen keine Altlasten auf. 

Altlasten im Altlastenatlas si nd Altablagerungen und Altstandorte sowie durch diese kontaminierten 

Böden und Grundwasserkörper, von denen – nach den Ergebnissen einer Gefährdungsabschätzung – 

erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgeht (ausgenommen 

Kontaminationen, die durch Emissionen in die Luft verursacht wurden). Der Altlastenatlas basiert auf 

dem Altlastensanierungsgesetz und wird als Verordnung im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Fachliche 

Grundlage ist eine Gefährdungsabschätzung. Eine Altlast gilt als saniert, wenn die Ursache der 

Gefährdung und die Kontamination im Umfeld beseitigt sind. Die Sicherung beschreibt das Verhindern 

von Umweltgefährdungen, insbesondere bezüglich der Ausbreitung möglicher Emissionen von 

gesundheits- und umweltgefährdenden Schadstoffen aus Altlasten.3 

Die Erfassung der Altstandorte ist weitgehend abgeschlossen, jene der Altablagerungen wird derzeit 

vervollständigt. Es sind derzeit 95% der vom Umweltbundesamt geschätzten Anzahl der 

Altablagerungen und Altstandorte erfasst.4 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verdachtsflächenkataster mit 1.1.2025 eingestellt wurde. 

  

 
3 Granzin/Valtl, Verdachtsflächenkataster und Altlastenatlas Stand 1. Jänner 2024. 
4 Granzin/Valtl, Verdachtsflächenkataster und Altlastenatlas Stand 1. Jänner 2024. 
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f. RISIKO DURCH UMWELTKATASTROPHEN 

Auszug HORA: 

 

Quelle: https://www.hora.gv.at 
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Rechtliche und technische Hinweise: 

Aus den Karteninhalten (Darstellungen) und den dazugehörenden Texten können Rechtsansprüche weder 

begründet noch abgeleitet werden. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) 

übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit und Inhalt. Die Karten und Texte sind Informationsmaterial für 

die Öffentlichkeit, keine amtliche Auskunft oder rechtsverbindliche Aussage. Werden amtliche Auskünfte zu 

einem bestimmten Gebiet oder einer bestimmten Frage benötigt, erteilt diese auf Anfrage die zuständige 

Behörde. In der Regel ist dies die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft oder die Fachabteilung beim Amt 

der Landesregierung. Aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Gebiet nicht ausgewiesen ist, kann nicht 

geschlossen werden, dass hier keine Hochwassergefahr besteht. Grundsätzlich kann es überall zu 

Überschwemmungen kommen (z.B. durch extreme Niederschlagsereignisse). Aufgrund der Eingangsdaten 

erfolgte die Ausweisung der Überschwemmungsgebiete in der Regel ohne Berücksichtigung technischer 

Hochwasserschutzeinrichtungen (Dämme, Deiche, Mauern, etc.), wodurch der Zustand vor Errichtung 

allfälliger Bauten dargestellt wird. Näheres dazu siehe unter "Methodik und Darstellungsform". 

Mittels HORA-Pass können alle auf der HORA-Plattform ersichtlichen Naturgefahren abgerufen werden. Es 

wird darauf hingewiesen, dass bei der gegenständlichen Liegenschaftsadresse ein Umkreis von 100m 

angegeben wurde. Die Position der Liegenschaft wird mittels der gelben Nadel indiziert. 

Näherer Befund: Der HORA-Pass weist eine hohe Gefährdung durch Hagel aus. Eine erhöhte Hagelgefahr ist 

im Raum Graz und Umgebung durchaus üblich. Die übrigen im HORA-Pass angeführten Naturgefahren fallen 

für den Standort niedrig bis mittel aus.  
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LÄRMBELASTUNG 

Die verwendeten Lärmkarten sind Auszüge aus den Aktuellen Lärmkarten und dienen der übersichtlichen 

Darstellung von Lärmbelastungen in großen Gebieten. Abgefragt wurde jeweils die durchschnittliche 

Belastung innerhalb von 24h durch Straßenverkehr, Schienenverkehr, Flugverkehr und IPPC-Anlagen; für den 

Straßenverkehr die Belastung durch Autobahnen, Schnellstraßen und Landesstraßen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass die Karten außerhalb der Ballungsräume nur Lärm von hochrangiger Verkehrsinfrastruktur 

enthalten. Die Lärmkarten dienen als Grundlage für eine strategische Planung und sind nicht geeignet, die 

individuelle Lärmbelastung exakt zu beschreiben. 

Auszug Summenkarte-Straßenverkehr: 

 

Quelle: http://www.laerminfo.at/laermkarten 

Jene Karten, die nicht im Gutachten abgedruckt wurden (Schienenverkehr, Flugverkehr und IPPC-Anlagen) 

ergaben in unmittelbarer Nähe zum Bewertungsobjekt keine relevante Lärmbelastung. 

Näherer Befund: Auf Basis der abgerufenen Informationen ist von keiner erhöhten Lärmbelastung 

auszugehen.  
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g. BELASTUNG DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 

Auszug aus dem Senderkataster: 

 

Quelle: http://www.senderkataster.at/karte 

 

Im Umkreis von rund 600 m des Bewertungsobjekts befinden sich mehrere Mobilfunkmasten sowie ein 

Messpunkt, Rundfunkmasten sind keine in der näheren Umgebung vorhanden.  

Die Daten zu den Mobilfunk- und Rundfunkstandorten werden in der Regel quartalsweise aktualisiert und 

die Informationen werden auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten erstellt, aufgrund des umfangreichen 

Datenmaterials sind Irrtümer und Fehler bei der Datenerfassung nach Angaben des Website-Betreibers nicht 

mit absoluter Sicherheit auszuschließen. 

Näherer Befund: Es ist auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft von keiner erhöhten Belastung 

durch elektromagnetische Felder auszugehen. 
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h. LAGE UND VERKEHR 

1. Lagebeschreibung 
Die gegenständliche Liegenschaft liegt im 7. Grazer Gemeindebezirk Liebenau, östlich der Mur, in der 

Kasernstraße. In unmittelbarer Umgebung befinden sich der Naherholungsraum „Stadtstrand Graz“ sowie 

das Veranstaltungszentrum „Seifenfabrik“. Die Lage weist eine gute infrastrukturelle Erschließung auf: Die 

Mittelschule Dr. Karl Renner ist in etwa 3-5 Gehminuten erreichbar, während die Merkur Arena sowie das 

Merkur Eisstadion rund 8-10 Minuten zu Fuß entfernt liegen. Der Grazer Ostbahnhof befindet sich in einer 

Entfernung von ca. 800 Metern Luftlinie. Das Einkaufszentrum „Murpark“ an der Liebenauer Tangente ist 

etwa 1,5 Kilometer südöstlich gelegen. 

Die Liegenschaft ist in eine Wohnsiedlung eingebettet, die im Südwesten durch die Willi-Thaller-Straße, im 

Norden durch die Doktor-Plochl-Straße beziehungsweise die Kasernstraße und im Osten ebenfalls durch die 

Kasernstraße begrenzt wird. Die Siedlung umfasst insgesamt sieben Hochhäuser, die in vergleichbarer 

Bauweise errichtet wurden. Das zu bewertende Wohnungseigentumsobjekt befindet sich im Gebäude 

Kasernstraße 78/80, wobei die beiden Hausnummern jeweils über einen eigenen Eingang verfügen, 

wohnrechtlich jedoch eine Wohnungseigentümergemeinschaft bilden (siehe dazu WE-Vertrag im Anhang). 

Ergänzend ist festzuhalten, dass auch die Zufahrtsstraßen zu den einzelnen Wohnhäusern – überwiegend als 

Einbahnstraßen ausgeführt – den Straßennamen „Kasernstraße“ tragen. Die umliegende Bebauung setzt sich 

vorwiegend aus Einfamilienhäusern sowie Mehrparteienwohnhäusern zusammen. 

 

Quelle: https://www.google.com/maps 
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Garagenstellplätze, die aus wohnrechtlicher Sicht im Miteigentum sämtlicher Wohnungseigentümer stehen 

(siehe dazu Regelung im WE-Vertrag), befinden sich (nord-) westlich vor dem Gebäude. Darüber hinaus 

verfügt die WEG über weitere (nicht überdachte) Stellplätze direkt vor dem Haus. Öffentliche, 

gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe verfügbar. Aufgrund der Nähe 

zur Liebenauer Tangente besteht eine gute Anbindung an das Autobahnnetz. Öffentliche Verkehrsmittel, 

einschließlich Bus- und Straßenbahnhaltestellen, sowie Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig 

erreichbar. Das Grazer Stadtzentrum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in etwa 20 Minuten zu erreichen. 

Überblick Infrastruktur: 
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i. BEBAUUNG 

1. Konfiguration 

Die Grundstücke 408/22, 408/26, 139/7, 139/22 sowie 139/25 haben gemäß den grundbücherlichen 

Angaben eine Gesamtfläche von 3606 m² und bilden eine unregelmäßige Form, welche durch eine 

asphaltierte Straße in Richtung Norden teilweise unterbrochen wird. Die bewertungsgegenständliche 

Liegenschaft ist sohin zweigeteilt. Der Bebauungscharakter der direkten Umgebung wird überwiegend durch 

eine weitgehend offene Bebauung geprägt. 

Das Hochhaus ist von Osten (jeweils ein Eingang für die Häuser 78 und 80) über die Kasernstraße erreichbar 

und kann sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad über einen asphaltierten Zugang betreten bzw. befahren 

werden. Direkt neben der Hauseingangstüre befindet sich das Klingeltableau für das gesamte Haus 78. 

Schlüsseltresore für Einsatzkräfte sind augenscheinlich vorhanden. Ob diese seitens der WEG-Vertretung 

auch befüllt wurden, wurde vom Sachverständigen nicht überprüft. Das Untergeschoß des Gebäudes kann 

sowohl über das Stiegenhaus als auch über gesonderte seitliche Kellerabgänge betreten werden. 

Die südwestliche Grundstücksgrenze verläuft mit einer Krümmung entlang der Kasernstraße sowie der Willi-

Thaller-Straße. Entlang dieser westlichen Grundstücksgrenze befinden sich Garagenkomplexe, welche im 

Eigentum der Wohnungseigentümergemeinschaft (zu deren Vermietung durch die WEG an Bewohner des 

Hauses siehe unten) stehen. Der nördlichste Bereich der Liegenschaft (sohin das Grundstück 408/22) ist mit 

einem weiteren Garagenkomplex bebaut; die dort situierten Stellplätze werden ebenfalls von der WEG 

vermietet. Die östliche Grundstücksgrenze verläuft entlang der Kasernstraße. Die vorhandenen Freiflächen 

des Hauses (Balkone und Loggien) sind ost- sowie westseitig ausgerichtet; französische Balkone mit 

nördlicher und südlicher Ausrichtung sind ebenfalls vorhanden. Die Liegenschaft ist insgesamt vollständig 

erschlossen und gut an das umliegende Umfeld angebunden.  

 

Quelle: GeoAtlas Steiermark 
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Das gegenständliche Wohnhaus umfasst insgesamt 13 Etagen, bestehend aus einem Kellergeschoss, dem 

Erdgeschoß sowie den Obergeschoßen 1 bis 11. Aufgrund der vorliegenden Gebäudehöhe (> 22 Meter) 

handelt es sich hierbei um ein Hochhaus iSd einschlägigen OIB-Richtlinien. Dementsprechend sind in 

gewissen Bereichen (z.B. Brandschutz) seitens der WEG bzw. der zuständigen Hausverwaltung erhöhte 

Sicherheitsvorkehrungen/behördliche Auflagen zu beachten. 

Im obersten Geschoß befinden sich ua Außenflächen, welche mangels abweichender Regelungen, als 

Allgemeinflächen zu betrachten sind. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es laut den Angaben der 

verpflichteten Partei vor einigen Wochen zu einem Brand am Dachboden der Liegenschaft gekommen ist. 

Eine damit möglicherweise in Verbindung stehende polizeiliche Absperrung war zum Zeitpunkt der 

Befundaufnahme vorhanden.  

Das Kellergeschoß ist ebenfalls per Aufzug (das Haus verfügt über zwei Aufzüge) erreichbar und beherbergt 

neben der Fernwärme-Übergabestation und dem allgemeinem Fahrradraum die Kellerabteile der einzelnen 

Wohnungen. Die beiden Müllbereiche der Liegenschaft sind auf der Nord- und Südseite des Hauses 

angeordnet.  

Die bewertungsrelevante Wohnung, Top Nr. 15, befindet sich im 4. Obergeschoß und ist nach Norden, Osten 

sowie Westen ausgerichtet. Die Heizung des Objektes erfolgt via Fernwärme. 

Bau- und Erhaltungszustand 

Bei der gegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein von der Alpenländischen Wohnbaugesellschaft 

in den 1960er-Jahren (unter Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds sowie 

Eigenmitteln) errichtetes Mehrparteienhaus, bestehend aus insgesamt 13 Geschoßen. 

Über die Wohnungseingangstüre gelangt man direkt in einen Vorraum, von dem aus das WC, das 

Badezimmer, der Abstellraum, die Küche sowie zwei der drei Aufenthaltsräume der Wohnung erreichbar 

sind. Über die Küche gelangt man auf den nach Osten ausgerichteten Balkon der Wohnung. Das in Richtung 

Nordosten ausgerichtete dritte Zimmer kann ausschließlich über den größten Raum der Wohnung 

(Ausrichtung Nordwesten) begangen werden. Selbiges gilt für den nach Norden ausgerichteten französischen 

Balkon. Die Raumhöhe beträgt in der gesamten Wohnung etwa 2,50 m (abgehängte Decken!). 

Die Wohnung war zum Zeitpunkt der Befundaufnahme in den meisten Bereichen mit unterschiedlichen 

Gegenständen vollgeräumt und machte einen etwas „in die Jahre gekommenen“ Eindruck. Eine Klimaanlage 

(Ein Außen- sowie zwei Innengeräte) wurden von der verpflichteten Partei installiert. Ob die dafür 

erforderlichen Zustimmungen/Genehmigungen eingeholt wurden, ist dem Sachverständigen nicht bekannt.  

Die Sanitärausstattung (Bad und WC getrennt) umfasst eine barrierefrei zugängliche Einbaudusche mit 

Glaswänden (faltbar), ein Handwaschbecken mit Unterbaukasten sowie weitere Einbaukästen. Die 

Warmwasseraufbereitung (Heizung = Fernwärme) erfolgt über einen Elektroboiler, welcher ebenfalls im 

Badezimmer angebracht ist. Ein Waschmaschinenanschluss im Flur ist vorhanden. Die Einbauküche ist bereits 

in die Jahre gekommen. Ein Austausch/Sanierung der Küche ist in den kommenden 3-5 Jahren wohl 

erforderlich. 

Der Zustand der entlang der Ostseite des Objektes verlaufenden Freifläche (verfliester Balkonboden) kann 

als durchschnittlich eingestuft werden. Das Außengerät der bereits erwähnten Klimaanlage befindet sich auf 

dem Balkon und ist an der Hausfassade montiert. Ein Sonnenschmutz (Markise) ist angebracht. 

Beschattungsvorrichtungen sind größtenteils vorhanden. 
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In sämtlichen Aufenthaltsräumen ist Parkettboden verlegt. Der Sanitärbereich ist verfliest; in der Küche ist 

ein PVC-Boden verlegt. Die Wandoberflächen sind grundsätzlich verputzt und gemalt (zum Teil tapeziert) 

bzw. im Sanitärbereich verfliest, die Deckenuntersichten sind ebenfalls verputzt und gemalt. Die Decken in 

den Aufenthaltsräumen sowie in der Küche sind mittels Holzverkleidungen abgehängt. Die Heizungsleitungen 

verlaufen zum Teil „aufputz“. Die Belichtung der Räume erfolgt durch großzügige Fensterkonstruktionen. 

Außenrollos sowie Vorhänge als Sonnenschutz bzw. zur Abdunkelung sind augenscheinlich vorhanden. Die 

Wohnungseingangstüre besteht aus Massivholz. Die Türen im Inneren der Wohnung sind ebenfalls aus Holz. 

Die Stromzähler für das Objekt befinden sich im Zählerkasten im Stiegenhaus. 

Der Bau- und Erhaltungszustand der allgemeinen Teile der Liegenschaft kann in Hinblick auf das Baualter der 

Liegenschaft als durchschnittlich bezeichnet werden. Eine Brandmeldeanlage sowie RWA-Anlage im 

Stiegenhaus ist augenscheinlich vorhanden. Eine Brandschutzordnung wurde im Stiegenhaus ausgehängt.  

Laut Angaben der Hausverwaltung sind in naher Zukunft (siehe dazu auch letzte Vorausschau) keine größeren 

(über die laufende Instandhaltung hinausgehenden) Sanierungsarbeiten seitens der Verwaltung geplant.  

Bauakt und Unterlagen der Hausverwaltung: 

Es wurde sowohl beim Stadtarchiv Graz als auch bei der Bau- und Anlagenbehörde Graz Einsicht in die 

einschlägigen Unterlagen genommen (siehe dazu Anhang).  

Es wird davon ausgegangen, dass die Bebauung entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften und der 

Baubewilligung errichtet worden ist und entsprechend der baubehördlichen Bewilligung verwendet wird. 

Laut Hausverwaltung gibt es keine ergänzenden Vereinbarungen hinsichtlich der Aufteilung von 

Aufwendungen oder der Schaffung gesonderter Abstimmungskreise. Auch sind aktuell – mangels 

anderslautender Auskunft seitens der Hausverwaltung – keine Benützungsvereinbarungen zwischen den 

Wohnungseigentümern bekannt. Klagen oder sonstige Verfahren iZm der WEG sind gemäß den Angaben der 

Hausverwaltung keine anhängig. Ein Energieausweis wurde vorgelegt (siehe dazu Anhang). 

Aktuell wird seitens der WEG ein das gesetzliche Mindestmaß leicht unterschreitender Rücklagenbeitrag 

vorgeschrieben (laut Vorausschau 2026 EUR 1,10 pro Quadratmeter Nutzfläche pro Monat).5 Die jährlichen 

Ansparungen der Eigentümergemeinschaft (durch Beiträge der Eigentümer) betrugen zuletzt EUR 88.723,68. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass es auf der gegenständlichen Liegenschaft eine Hausbesorger-Wohnung 

(welche offensichtlich auch von einem Hausbesorger/einer Hausbesorgerin bewohnt wird) gibt; hieraus 

lukriert die WEG gemäß Abrechnung 2024 rund EUR 10.000/Jahr, welche in die Reparaturrücklage fließen. 

2. Nutzung und Vermietung 

Laut Angaben der verpflichteten Partei wird die gegenständliche Wohnung von dieser selbst bewohnt und 

nicht fremdvermietet. Der zugeordnete Garagenplatz wird gemäß den Vorgaben des geltenden WE-

Vertrages von der verpflichteten Partei von der WEG gemietet. Das hierfür monatlich anfallende Entgelt 

beläuft sich laut der verpflichteten Partei auf rund EUR 34,-- brutto. Unter Beachtung diesbezüglichen 

Regelung im WE-Vertrag (Verlosung hinsichtlich der Vermietung freiwerdender Stellplätze) ist zu beachten, 

dass dieses Mietrecht nicht direkt an einen Erwerber des WE-Objektes übertragen werden kann.  

Beachte: Es wird an dieser Stelle der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass das gegenständliche 

Wohnhaus seinerzeit unter Verwendung von Mitteln aus dem Wohnhauswiederaufbaufonds errichtet wurde 

und demzufolge es uU zu mietrechtlichen Beschränkungen kommen könnte (= Risiko des Erstehers). 

 
5 Der gesetzliche Mindestbetrag iSd § 31 WEG beläuft sich aktuell auf EUR 1,06 /m2-Nutzfläche/Monat. 



Verkehrswertgutachten EZ 740 KG 63113 Liebenau | 244 E 4/26 m 

24 

3. Nutzflächen- und Raumaufteilung 

Gemäß dem der Wohnungseigentumsbegründung zu Grunde liegenden Kauf- und 

Wohnungseigentumsvertrag inklusive dem dazugehörigen Nutzwertgutachten besteht die gegenständliche 

Wohnung aus Flur, Küche, Speis, Garderobe, Bad, WC, Abstellraum sowie 3 Zimmern mit einer Nutzfläche 

von 98,48 m2. Des Weiteren verfügt die gegenständliche Wohnung über einen ostseitig ausgerichteten 

Balkon, einen nordseitig ausgerichteten französischen Balkon sowie ein im Untergeschoß des Hauses 

befindliches Kellerabteil, welches im Rahmen der Befundaufnahme ebenfalls besichtigt wurde. 

 

Quelle: Auszug aus NW-Gutachten 

Der Grundriss des Objektes stellt sich laut Planunterlagen der Hausverwaltung wie folgt dar:  

 

 

Beachte: Im Bereich „WC/BAD/Flur“ im südöstlichen Bereich der Wohnung stimmt der zur Verfügung 

gestellte Plan nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein. In den vom Sachverständigen beim 

Stadtarchiv ergänzend ausgehobenen Unterlagen ist dieser Bereich (siehe unten in rot) korrekt abgebildet: 
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4. Verwaltung 

Mit der Verwaltung der Liegenschaft ist derzeit die GWS Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für 

Wohnungsbau und Siedlungswesen m.b.H., 8042 Graz, Plüddemanngasse 107, betraut. 

 

5. Betriebskosten (und Rücklage) 

Die laufende Wohnkostenvorschreibung beläuft sich laut Auskunft der Hausverwaltung aktuell auf 

EUR 515,25 und gliedert sich in folgende Positionen: 
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Von der Hausverwaltung vorgelegt wurde die Jahresabrechnung für 2024 (Abrechnungszeitraum 1.1.2024-

31.12.2024 – Details siehe Anhang). Es fielen im Jahr 2024 EUR 146.693,60 Betriebskosten (eingehoben EUR 

141.083,32) sowie EUR 23.712,70 Verwaltungskosten (eingehoben EUR 23.419,30) an. Die Heizkosten 

beliefen sich im Jahr 2024 für das gesamte Haus auf EUR 70.151,42 (eingehoben EUR 101.105,37). Die 

Abrechnung der Heizkosten erfolgt über das Messtechnik-Unternehmen Techem. 

An Instandhaltungskosten fielen EUR 83.713,11 an (eingenommen EUR 100.933,98). Laut Auskunft der 

Hausverwaltung gibt es aktuell kein auf die WEG lautendes Darlehen. 

An dieser Stelle ist abermals anzumerken, dass es auf der Liegenschaft insgesamt 24 Garagenplätze im 

Miteigentum sämtlicher Wohnungseigentümer gibt, welche unter Beachtung der nachstehend angeführten 

Klausel XVII des geltenden Wohnungseigentumsvertrages ausschließlich der Nutzung durch 

„liegenschaftsinterne“ Personen dienen. Ein gesonderter Reparaturfond ist von der Verwaltung zu bilden 

(siehe dazu auch Abrechnung 2024) 
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Wann die nächste Verlosung eines Stellplatzes (siehe dazu WE-Vertrag oben) stattfinden wird, ist dem 

Sachverständigen nicht bekannt. 

6. Sonstige Außenanlagen 

Die Liegenschaft verfügt über einen vorgelagerten, um das gesamte Gebäude verlaufenden Grünbereich mit 

zahlreichen Bäumen und Sträuchern. Im nördlichen sowie südlichen Liegenschaftsbereich befinden sich die 

eingehausten Müllbereiche. Die gesamte Freifläche machte im Zeitpunkt der Befundaufnahme einen 

gepflegten Eindruck.  
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III. GUTACHTEN (Wertermittlung) 

a. BEWERTUNG 

Geschätzt wird auftragsgemäß der „Verkehrswert“, darunter versteht man jenen Betrag, der in dem 

Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen 

Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage der Liegenschaft 

ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, bei einer Veräußerung zu erzielen wäre.6 

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen 

Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen 

einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben (§ 2 Abs 2 und 3 

LBG). 

Der Verkehrswert ist üblicherweise über das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren oder das 

Sachwertverfahren zu ermitteln (vgl § 3 LBG).  

In diesem Gutachten wird das Vergleichswertverfahren für die Bewertung des Wohnungseigentumsobjektes 

als beste Methode beurteilt, da mehrere vergleichbare Transaktionen in näherer Umgebung verfügbar sind 

und derartige Objekte grundsätzlich überwiegend zur Eigennutzung erworben werden. Dies bedeutet, dass 

potentielle Kaufinteressenten sich bei der Preisbildung vorwiegend an den Anschaffungskosten für 

vergleichbare Objekte unter Berücksichtigung von Art, Lage, Beschaffenheit Ausstattung und Bauzustand 

orientieren. 

Zur Ermittlung nach dem Vergleichswertverfahren: 

Voraussetzung ist eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen für Liegenschaften, die tatsächlich 

vergleichbar sind. Das Verfahren ist besonders für die Verkehrswertermittlung von unbebauten 

Grundstücken und Wohnungen geeignet. Es ist außerdem zur Ermittlung des Bodenwertes im Sachwert- und 

Ertragswertverfahren heranzuziehen. Abweichende Verhältnisse werden durch Zu- und Abschläge 

berücksichtigt. Geeignet sind nur Kaufpreise, die in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag (in diesem Fall: 

zum Tag der Besichtigung) bezahlt wurden. Es sollten rund 7-9 Vergleichspreise vorliegen. Ideal sind 

Kaufpreise, die nicht älter als 4-5 Jahre sind.  Der niedrigste sowie der höchste Vergleichswert wurden jeweils 

aus dem Mittelwert, der der Vergleichswertermittlung zugrunde liegt, ausgeschieden. Aus dem so 

gewonnenen Vergleichswert erfolgt dann in einem weiteren Schritt die Ableitung des Verkehrswertes. 

Zur Ermittlung des Vergleichswertes wurden Kaufvorgänge von Wohnungen innerhalb der näheren 

Umgebung der gegenständlichen Liegenschaft mit ähnlichen wertbestimmenden Merkmalen ausgehoben. 

Weiters wurde eine zeitliche Anpassung bzw. Indexierung der Kaufpreise für Wohnungen mittels des 

Häuserpreisindexes vorgenommen. Der Häuserpreisindex ist eingeteilt in Quartale, die Kaufpreise wurden 

dabei einem Quartal zugeordnet, die Auf- bzw. Abwertung wurde mittels der HPI-Messzahlen unter 

Beachtung des jeweiligen Stichtages berechnet. Die Wertentwicklung wird daher auf Basis des 

Häuserpreisindexes der Statistik Austria vorgenommen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht unbedingt bedeutet, dass ein 

entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere 

kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Dieser unterliegt außerdem einer stichtagsbezogenen 

 
6 Kranewitter, 2. 
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Betrachtungsweise und kann nur durch Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie unter 

Berücksichtigung eines angemessenen Vermarktungszeitraumes erzielt werden. 

In der folgenden Tabelle wird jeweils das Bewertungsobjekt mit den genannten Vergleichsobjekten 

verglichen. Ausgangsbasis ist immer das Bewertungsobjekt. Wenn dieses daher einen Vorteil aufweist, führt 

das zu einem Zuschlag; wenn dieses einen Nachteil aufweist, führt das zu einem Abschlag: 
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Die zur Bewertung herangezogenen Vergleichsobjekte befinden sich an folgenden Standorten: 

 

Aus der beiliegenden Vergleichspreisübersicht (siehe unten) ergibt sich sohin bei einem Preisband zwischen 

(valorisiert) EUR 1.688,92 pro m2 und (valorisiert) EUR 2.334,23 pro m2 sowie unter Berücksichtigung der 

wertbestimmenden Merkmale (siehe oben) ein angepasster Vergleichswert in Höhe von 

EUR 1.877,06 pro m2.  
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b. ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNIS 

Unter Anwendung des Vergleichswertverfahrens ergibt sich ein gewichteter Vergleichswert von 

EUR 1.877,06 pro m². Multipliziert mit der Nutzfläche des gegenständlichen Bewertungsobjektes ergibt sich 

ein Verkehrswert auf Basis des Vergleichswertverfahrens von gerundet EUR 185.000,00. 

 

 

Der Verkehrswert des unter Punkt I.c. genannten Bewertungsgegenstandes 

beträgt zum 03.04.2026 gerundet EUR 185.000,00  

(in Worten: Euro einhundertfünfundachtzigtausend). 

 

 

Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 

 

 

 

Martin RAINER, LL.M., MA 

Graz, am 6. April 2026
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IV. Anhang 

Berechnung: 
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Häuserpreisindex (Basis 2010) 

  
Gesamtindex 

HPI 
Neuer 

Wohnraum 
Bestehender 
Wohnraum 

Bestehende 
Häuser 

Bestehende 
Wohnungen 

Quartal H1 H11 H12 H12A H12B 

2010 Q1 97,06 98,81 96,33 96,51 96,16 

2010 Q2 99,85 99,75 99,89 100,95 98,88 

2010 Q3 101,12 99,88 101,64 100,56 102,68 

2010 Q4 101,96 101,55 102,14 101,98 102,29 

Jahresdurchschnitt 2010 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2011 Q1 102,11 103,22 101,66 102,24 101,11 

2011 Q2 105,11 104,58 105,33 104,52 106,11 

2011 Q3 106,81 105,93 107,17 103,71 110,49 

2011 Q4 107,41 107,11 107,54 104,14 110,81 

Jahresdurchschnitt 2011 105,36 105,21 105,43 103,65 107,13 

2012 Q1 110,32 112,68 109,34 105,74 112,80 

2012 Q2 110,50 112,92 109,49 107,79 110,95 

2012 Q3 114,72 117,31 113,65 109,78 117,38 

2012 Q4 113,81 112,95 114,17 110,87 117,30 

Jahresdurchschnitt 2012 112,34 113,97 111,66 108,55 114,61 

2013 Q1 115,18 118,11 113,83 109,71 117,98 

2013 Q2 119,30 120,18 118,88 114,27 123,58 

2013 Q3 118,71 118,38 118,83 111,53 126,80 

2013 Q4 118,56 121,19 117,35 113,48 121,16 

Jahresdurchschnitt 2013 117,94 119,47 117,22 112,25 122,38 

2014 Q1 120,13 122,65 118,97 110,79 127,37 

2014 Q2 122,02 122,34 121,96 114,67 129,41 

2014 Q3 123,28 125,21 122,42 114,33 130,70 

2014 Q4 124,33 127,26 122,98 116,56 129,49 

Jahresdurchschnitt 2014 122,44 124,37 121,58 114,09 129,24 

2015 Q1 126,98 126,99 127,58 120,34 135,01 

2015 Q2 129,29 131,19 128,64 121,90 135,47 

2015 Q3 130,92 133,58 129,77 122,16 137,64 

2015 Q4 130,12 133,45 128,52 122,30 134,74 

Jahresdurchschnitt 2015 129,33 131,30 128,63 121,68 135,72 

2016 Q1 134,55 139,72 132,28 126,36 138,13 

2016 Q2 137,99 141,66 136,25 130,57 141,82 

2016 Q3 139,77 143,92 137,86 131,01 144,72 

2016 Q4 139,67 141,17 138,70 133,01 144,25 

Jahresdurchschnitt 2016 138,00 141,62 136,27 130,24 142,23 
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2017 Q1 141,94 142,06 141,39 135,65 146,98 

2017 Q2 145,44 146,27 144,66 138,74 150,43 

2017 Q3 147,01 147,25 146,40 141,08 151,54 

2017 Q4 145,68 144,62 145,47 139,09 151,73 

Jahresdurchschnitt 2017 145,02 145,05 144,48 138,64 150,17 

2018 Q1 148,89 146,33 149,28 141,61 156,84 

2018 Q2 153,82 152,92 153,52 144,90 162,04 

2018 Q3 155,32 154,10 155,14 147,71 162,45 

2018 Q4 156,68 155,82 156,35 149,43 163,15 

Jahresdurchschnitt 2018 153,68 152,29 153,57 145,91 161,12 

2019 Q1 157,17 154,50 157,57 149,86 165,20 

2019 Q2 162,67 160,74 162,75 154,11 171,34 

2019 Q3 165,29 164,69 164,81 156,04 173,53 

2019 Q4 166,49 165,55 166,14 157,57 174,66 

Jahresdurchschnitt 2019 162,91 161,37 162,82 154,40 171,18 

2020 Q1 169,76 167,21 170,18 163,28 177,00 

2020 Q2 173,41 172,71 172,92 164,94 180,83 

2020 Q3 178,46 175,13 179,23 170,75 187,63 

2020 Q4 179,38 178,67 178,87 171,71 185,94 

Jahresdurchschnitt 2020 175,25 173,43 175,30 167,67 182,85 

2021 Q1 186,33 181,17 188,14 179,75 196,37 

2021 Q2 192,85 183,79 196,71 187,35 205,86 

2021 Q3 198,54 190,67 201,73 194,25 209,15 

2021 Q4 203,48 196,06 206,42 199,46 213,35 

Jahresdurchschnitt 2021 195,30 187,92 198,25 190,20 206,18 

2022 Q1 212,91 204,18 216,52 210,82 222,38 

2022 Q2 219,11 209,32 223,26 216,63 229,97 

2022 Q3 224,49 216,68 227,52 222,38 232,94 

2022 Q4 215,10 207,96 217,81 215,42 220,77 

Jahresdurchschnitt 2022 217,90 209,54 221,28 216,31 226,52 

2023 Q1 212,54 204,75 215,58 211,18 220,28 

2023 Q2 212,97 209,05 214,13 211,46 217,32 

2023 Q3 212,47 211,77 212,07 210,34 214,43 

2023 Q4 208,72 210,20 207,28 202,71 212,08 

Jahresdurchschnitt 2023 211,68 208,94 212,27 208,92 216,03 

2024 Q1 206,32 210,16 204,23 200,02 208,68 

2024 Q2 212,53 213,32 211,26 206,05 216,66 

2024 Q3 213,56 216,94 211,55 207,71 215,67 

2024 Q4 211,09 216,58 208,51 204,32 212,96 

Jahresdurchschnitt 2024 210,88 214,25 208,89 204,53 213,49 

2025 Q1 213,60 217,91 211,31 207,66 215,23 

2025 Q2 215,91 218,60 214,04 210,47 217,87 
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2025 Q3 217,10 221,37 214,81 212,33 217,56 

2025 Q4 219,00 224,05 216,49 212,44 220,80 

Jahresdurchschnitt 2025 216,40 220,48 214,16 210,73 217,87 

Q: STATISTIK AUSTRIA. 

 



Energieausweis für Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG Kasernstraße 78 Umsetzungsstand Bestand

Gebäude (-teil) Wohnen Baujahr 1964
Nutzungsprofil Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veränderung 2013-2022
Straße Kasernstraße 78 Katastralgemeinde Liebenau
PLZ, Ort 8041 Graz-Liebenau KG-Nummer 63113
Grundstücksnummer 139/7 Seehöhe 380,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt
werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger 
Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt.
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.
HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich
allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich 
allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem 
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern. Anteil auf.
CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen 
(Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für
Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.



Energieausweis für Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN EA-Art: K

Brutto-Grundfläche (BGF) 4.373,8 m² Heiztage 283 d Art der Lüftung Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF) 3.499,0 m² Heizgradtage 3.787 Kd Solarthermie 0 m²
Brutto-Volumen (VB) 12.789,8 m³ Klimaregion S/SO Photovoltaik 0,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A) 3.390,2 m² Norm-Außentemperatur -11,4 °C Stromspeicher 0,0 kWh
Kompaktheit A/V 0,27 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) Stromdirekth.
charakteristische Länge (lc) 3,77 m mittlerer U-Wert 1,08 W/(m²K) WW-WB-System (sekundär, opt.)

Teil-BGF 0,0 m² LEKT-Wert 56,13 RH-WB-System (primär) Fernwärme

Teil-BF 0,0 m² Bauweise schwer RH-WB-System (sekundär, opt.)
Teil-VB 0,0 m³

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)
Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf HWBref,RK = 70,2 kWh/m²a
Heizwärmebedarf HWBRK = 70,2 kWh/m²a
Endenergiebedarf EEBRK = 119,6 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE, RK = 1,61

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwärmebedarf Qh, Ref, SK = 362.773 kWh/a HWBref,SK = 82,9 kWh/m²a
Heizwärmebedarf Qh, SK = 362.773 kWh/a HWBSK = 82,9 kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf Qtw = 44.702 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m²a
Heizenergiebedarf QHEB, SK = 485.932 kWh/a HEBSK = 111,1 kWh/m²a
Energieaufwandszahl Warmwasser eSAWZ,WW = 1,89
Energieaufwandszahl Raumheizung eSAWZ,RH = 1,11
Energieaufwandszahl Heizen eSAWZ,H = 1,19
Haushaltsstrombedarf QHHSB = 99.618 kWh/a HHSBSK = 22,8 kWh/m²a
Endenergiebedarf QEEB, SK = 585.550 kWh/a EEBSK = 133,9 kWh/m²a
Primärenergiebedarf QPEB,SK = 431.999 kWh/a PEBSK = 98,8 kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.ern, SK = 18.046 kWh/a PEBn.ern.,SK = 4,1 kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar QPEBern, SK = 329.605 kWh/a PEBern.,SK = 75,4 kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen QCO2, SK = 52.765 kg/a CO2SK = 12,1 kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,SK = 1,63
Photovoltaik-Export QPVE, SK = 0 kWh/a PVExport,SK= 0,0 kWh/m²a

ERSTELLT
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 22.03.2023
Gültigkeitsdatum 22.03.2033
Geschäftszahl

ErstellerIn Grazer Energieagentur GmbH
DI Werner Trummer

Unterschrift
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Instandhaltung
Verwaltungskosten
Betriebskosten
Heizung
IK-Garage

Vorschreibungsposition

Herr
Gerhard Oppeneiger
Kasernstraße 78/15
8041 Graz

111,94
30,72

210,70
86,79
28,00

GWS Gemeinn. Alpenl. Ges. für Wohnbau u.Siedlungswesen mbH
Plüddemanngasse 107, 8042 Graz

0,00
10,00
10,00
20,00
20,00

Netto  468,15
 
 

+ 10,00% USt von 241,42
+ 20,00% USt von 114,79

24,14
22,96

 
 

Vorschreibung monatlich 515,25

Betrag USt-%

Sehr geehrter Herr Oppeneiger!
 
Bei Überweisung mit Dauerauftrag, bitten wir Sie, diesen auf obigen Vorschreibungsbetrag anzupassen und bis 5.
jeden Monats durchzuführen.
 
 
Diese Rechnung hat nur solange Gültigkeit, als sie nicht durch eine geänderte Rechnung ersetzt wird, wodurch die
bisherige Rechnung ihre Gültigkeit verliert. Sie verliert weiters ihre Gültigkeit, wenn das Bestandverhältnis endet.
 
 
 
Info für:  DAUERAUFTRAG - ÜBERWEISUNG - ONLINE-BANKING
 
Bitte ÜBERPRÜFEN SIE DIE EMPFÄNGER-BANKVERBINDUNG auf Ihre Richtigkeit, da das Bankhaus
Krentschker & Co AG mit der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG fusioniert wurde.
 
Ihre Zahlungen wollen Sie bitte ausschließlich auf das Konto IBAN:  AT962081520800970863 mit der BIC: 
STSPAT2GXXX überweisen.

Wohnhausanlage: WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ
im Auftrag der Eigentümergemeinschaft

Graz, am 31.03.2026

VORSCHREIBUNG  AB 01.04.2026

Kunden-Nr.:
Best.art:
Benützungsbew.
UID-Nr.
 
Aufteilungsschlüssel:
Nutzfläche
Parifizierung
BK-Schlüssel
HK-Schlüssel
IK-Schlüssel
VK-Schlüssel
VK Tabelle

07086-00150-3
WOHNU/15
01.01.1965

ATU59419267
 
 

98,48
79,00000

1,51400
1,62563
1,51400
1,48300

10,00000
 
 

GWS Gemeinn. Alpenl. Ges. für Wohnbau u.Siedlungswesen mbH
Plüddemanngasse 107,8042 Graz, Telefon 0316/8054-FAX:811609

Sitz/FB-Gericht: Graz/Landes- a.Handelsgericht Graz Firmenbuchnummer 59120t, DVR-Nr. 00990023
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Graz, am  20.05.2025

J a h r e s a b r e c h n u n g

 
 
Sehr gehrte/r Wohnungseigentümer/in!
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie Ihre Jahresabrechnung.
 
Für etwaige Rückfragen betreffend die Jahresabrechnung steht Ihnen der/die oben genannte
Sachbearbeiter/in innerhalb unserer Bürozeiten gerne zur Verfügung.
 
Belege können nach vorheriger telefonischer Vereinbarung bei uns eingesehen werden.
 
Im Falle einer erstellten Heizkostenabrechnung gilt gem. § 24 HeizKG eine Einspruchsfrist von
sechs Monaten.
 

2024

Herr
Gerhard Oppeneiger
Kasernstraße 78/15
8041 Graz

Jahresabrechnung 2024 Guthaben 113,83

 
 
Das Guthaben kann bei der Zahlung für den Monat Juli 2025 in Abzug gebracht werden. Für
eine Anforderung des Guthabens verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse 
jahresabrechnung@gws-wohnen.at oder wenden Sie sich an unser Kundencenter mit der Tel.Nr.
0316-8054-0.

€

                                                                                
Mit freundlichen Grüßen                                                         
                                                                                
GWS  Gemeinnützige Alpenländische                                               
Gesellschaft  für  Wohnungsbau                                                  
und Siedlungswesen  m.b.H.                                                      
                                                                                
                                                                                

GWS Gemeinn.Alpenländische Gesellschaft f.Wohnbau mbH
Plüddemanngasse 107, 8042 Graz

7086 00150 3

7086 00150 3 - Seite 1gedruckt mit domizil+



   

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZObjekt:

Kundennummer
Bestandsart
Typus
UID-Nr.
Rech.Nr.

7086 00150 3
WOHNUNG / 15

Eigentuemer
ATU59419267

7086-00150-2025-0002

Graz, am  20.05.2025

J a h r e s a b r e c h n u n g

Gesamtübersicht:

BETRIEBSKOSTEN - Nachforderung
VERWALTUNGSKOSTEN - Nachforderung
HEIZKOSTEN - Guthaben

97,08
4,80

215,71
113,83Gesamt-Guthaben

Übersicht Aufteilungskennzeichen: Ihr AnteilGesamt
1,51400
1,48300

 
1,51400

100,00000
100,00000

 
100,00000

003
006
900
WO

BK-Schlüssel
VK-Schlüssel
indiv. Aufteilung
BK-Schlüssel

 
 
 

Herr
Gerhard Oppeneiger
Kasernstraße 78/15
8041 Graz

im Auftrag der Eigentümergemeinschaft
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BETRIEBSKOSTEN Gesamt USt Auft.Kz Ihr Anteil
WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ
Kosten: GRUNDSTEUER

MÜLL
KANAL
WASSER
STROM
HBSG-BEZÜGE
HBSG-DB,KOMMST
HBSG-SV
GEBÄUDEVERSICHERUNG
LIFT
SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
AUSSENANLAGE
DIVERSE ERTRÄGE
LAUFENDE WARTUNGEN
BRANDSCHUTZ
SERV.FEUERLÖSCHER
TECHNISCHE WARTUNG
REINIGUNG/BETREUUNG
VORSCHR. GARAGEN-ANTEIL
BANKSPESEN
CENTAUSGLEICH JAHRESABRG
STROM-SUBZÄHLER

9 244,37
14 594,40
17 386,60
11 923,73

3 267,70
9 102,52

628,16
2 042,52

18 217,26
20 650,42

507,00
240,00

-1 400,45
248,07

18 799,65
61,07

3 633,58
19 667,19
-2 880,00

718,90
0,17

40,74

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

0,00%
10,00%

0,00%
20,00%

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
900

139,96
220,96
263,23
180,53

49,47
137,81

9,51
30,92

275,81
312,65

7,68
3,63

-21,20
3,76

284,63
0,92

55,01
297,76
-43,60
10,88

0,00
 

Summe Kosten 146 693,60 2 220,32

Erträge: Vorschreibung
   VORSCHR.BK
   davon:
   Betriebskosten
 
 
 
 
 
 

 
-141 083,32

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10,00%
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-2 136,03
 
 
 
 
 
 

Summe Erträge -141 083,32 -2 136,03

Differenz: Saldo netto 5 610,28 84,29

Umsatzsteuer: 10% von Kosten
10% von Vorschreibung
 
 
 
 
 
 
 
 

2 263,92
-2 136,03

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226,39
-213,60

 
 
 
 
 
 
 
 

Summe Umsatzsteuer 127,89 12,79

BETRIEBSKOSTEN - Nachforderung 97,08
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VERWALTUNGSKOSTEN Gesamt USt Auft.Kz Ihr Anteil
WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ
Kosten: VERWALTUNGSKOSTEN

NACHLASS
CENTAUSGLEICH JAHRESABRG
 

26 347,50
-2 634,75

-0,05
 

10,00%
10,00%

0,00%
 

006
006
006

 

390,73
-39,07

0,00
 

Summe Kosten 23 712,70 351,66

Erträge: Vorschreibung
   VORSCHR.VK
   davon:
   Verwaltungskosten

 
-23 419,30

 
 

 
 
 

10,00%

 
 
 
 

 
 
 

-347,30
Summe Erträge -23 419,30 -347,30

Differenz: Saldo netto 293,40 4,36

Umsatzsteuer: 10% von Kosten
10% von Vorschreibung
 
 

351,66
-347,30

 
 

 
 
 
 

35,17
-34,73

 
 

Summe Umsatzsteuer 4,36 0,44

VERWALTUNGSKOSTEN - Nachforderung 4,80

HEIZKOSTEN Gesamt USt Auft.Kz Ihr Anteil
WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ
Kosten: HEIZUNGSSTROM

FERNWÄRME / NAHWÄRME
SERVICE
Heizkosten lt. beilieg. Abrechnung

1 995,64
65 776,31

2 379,47
 

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

900
900
900

 

 
 
 

974,15
Summe Kosten 70 151,42 974,15

Erträge: Vorschreibung
   VORSCHR.HK
   davon:
   Heizung

 
-101 105,37

 
 

 
 
 

20,00%

 
 
 
 

 
 
 

-1 153,91
Summe Erträge -101 105,37 -1 153,91

Differenz: Saldo netto -30 953,95 -179,76

Umsatzsteuer: 20% von Kosten
20% von Vorschreibung
 
 

974,15
-1 153,91

 
 

 
 
 
 

194,83
-230,78

 
 

Summe Umsatzsteuer -179,76 -35,95

HEIZKOSTEN - Guthaben 215,71
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INSTANDHALTUNG Gesamt USt Auft.Kz Ihr Anteil
WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ
B e i t r ä g e   z u r   R ü c k l a g e   (nachrichtlich)

Stand per 01.01.2024 - Guthaben -196 373,55

Kosten: BAUMEISTERARBEITEN
ELEKTROREPARATUREN
GLASREPARATUR
DACHDECKER/SPENGLER
SANITÄR.-U.INSTALL.REP.
FENSTER/TÜREN
MALERARBEITEN
FALLWEISE DIENSTLEISTUNG
IK-LIFT
HAFTRÜCKLÄSSE
SANIERUNG
SCHLOSSERARBEITEN
IK-HEIZUNG
BRANDSCHUTZ
FEUERLÖSCHER
DIR.ENTNAHME, STEUERFREI

207,58
2 705,89

320,10
150,74

5 260,83
36 870,29

1 159,05
435,21

7 117,40
1 180,40

14 013,09
366,36

4 469,99
375,10

1 017,08
8 064,00

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

0,00%

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

3,14
40,97

4,85
2,28

79,65
558,22

17,55
6,59

107,76
17,87

212,16
5,55

67,68
5,68

15,40
122,09

Summe Kosten netto 83 713,11 1 267,44

Umsatzsteuer: +UStaufwand f. alle
+UStaufwand f. Wohnungen
+UStaufwand f. Garagen
+UStaufwand f. Lokale
 
 

0,00
7 564,93

0,00
0,00

 
 

 
 
 
 
 
 

003
WO
GA
LO
 
 

0,00
114,53

0,00
0,00

 
 

Summe Kosten brutto 91 278,04 1 381,97

Erträge: Sonstige Einnahmen
    ZINSERTRAG
    EINZAHLUNG FÜR WEG
    EINNAHMEN - HB-WHG.
Vorschreibung
    VORSCHR.IK

 
-1 838,54

-177,66
-10 193,74

 
-88 724,04

Summe Erträge -100 933,98

Stand per 31.12.2024 - Guthaben -206 029,49

Beiträge zur Rücklage
davon Ihr Anteil
abzügl.bereits vorgeschrieben
 

88 724,04
 
 
 

 
 
 
 

 
1 343,28

-1 343,28
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** Vorsteuerabzug **  (nachrichtlich) Gesamt Auft.Kz Ihr Anteil
WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ
USt 10% für BETRIEBSKOSTEN
USt 10% für VERWALTUNGSKOSTEN
USt 20% für HEIZKOSTEN
USt 10% für INSTANDHALTUNG
abzügl. in Rechnung gestellte USt aus Vorschreibung

 
 
 

7 564,93
 

 
 
 

WO
 

226,39
35,17

194,83
114,53

-479,11

USt-Saldo aus Jahresabrechnung 91,81
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   ==========================================================================
   K O N T O Ü B E R S I C H T  INSTANDHALTUNG                     2025-05-07
   vom:    1. 1.2024-31.12.2024
                                                                 Seite:     1
   Konto-Nr: 642000 07586 00    IK GARAGEN*KASERNSTR.78/80*8041 GRAZ
   **************************************************************************
     Ko-Art Text                                 Ausgaben          Einnahmen
   **************************************************************************
       40   DIR.ENTNAHME, STEUERFREI             2.880,00
       50   DIR. ZUFÜHRUNG                                          8.064,00-
       51   ZINSERTRAG                                                512,74-
       81   VORSCHR.IK ZUF.ABSTPL.                                  7.756,00-
                                        -------------------------------------
     Ausgaben/Einnahmen                          2.880,00          16.332,74-
     Mehreinnahmen                                                 13.452,74-
     Saldovortrag/Guthaben      01.01.2024                         56.807,83-
                                                           ------------------
     Gesamtguthaben   per 31.12.2024                               70.260,57-
                                                           ==================



Techem Messtechnik GmbH

,

Oppeneiger Gerhard Hausverwaltung

4G GWS Gemeinn. Alpenländische
Kasernstraße 78/15 Gesellschaft für Wohnungsbau
8041 Graz Plüddemanngasse 107

8042 Graz-St. Peter

26.02.2025

ABRECHNUNG 01.01.2024 - 31.12.2024

Anlagenummer: 0760/00238 0015/0-10 Ihre Abnehmernummer: 07086001503
Liegenschaft(en): Kasernstraße 78,80

8041 Graz,07.Bez.:Liebenau

Sehr geehrter Abnehmer,

beiliegend erhalten Sie die Abrechnung für den oben angeführten Zeitraum.

Der errechnete Gesamtbetrag oder das(die) errechnete Guthaben (Nachzahlung) ist unten fett angedruckt.
Im Anhang finden Sie eine detaillierte Aufstellung der aufzuteilenden Kosten.

Sollten Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung haben, wenden Sie sich an Ihre Hausverwaltung oder an Ihren Vermieter.
Sie werden Ihre Fragen beantworten oder an uns weiterleiten.

Nettobetrag MwSt Brutto Vorauszahlung EUR

Heizung 974,15 +(20,0%) 194,83 = 1.168,98 - = 1.168,98

974,15 194,83 = 1.168,98 - = 1.168,98

Gesamtbetrag EUR 1.168,98

BITTE BEACHTEN SIE: Die Zahlungsabwicklung der Ihnen vorliegenden Abrechnung erfolgt

ausschließlich mit Ihrer Hausverwaltung oder Ihrem Vermieter!
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Techem Messtechnik GmbH

,

Abrechnung

Anlagenummer: Abnehmer: 07086001503 Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)
0760/00238 0015/0-10 Kasernstraße 78,80

Oppeneiger Gerhard 8041 Graz,07.Bez.:Liebenau
Abrechnungszeitraum

Kasernstraße 78/15
01.01.2024 - 31.12.2024

8041 Graz Hausverwaltung / Eigentumsgemeinschaft
HG Kasernstraße 78-80 p.A.
GWS Gemeinn. Alpenländische
Gesellschaft für Wohnungsbau
Plüddemanngasse 107
8042 Graz-St. Peter

KOSTENAUFSTELLUNG

Energiekosten DATUM FERNWÄRME KWH KOSTEN EUR BETRAG OHNE MWST

Fernwärme Arbeitspreis 433.240,000 59.094,31

433.240,000
Strom Heizanlage 1.922,44 61.016,75

Sonstige Kosten

Energie Graz Strom GP 73,20
Energie Graz FW GP 6.682,00
Servicekosten 483,06
Techem Kundendienst 1.841,93

9.080,19

Wärmekosten Gesamt 70.096,94

Direktkosten 54,48

ERMITTLUNG DER GRUND- & VERBRAUCHSKOSTEN GEMÄß HEIZ- & KÄLTEKOSTENABRECHNUNGSGESETZ

Kosten Heizung Grund- Verbrauchskosten
100,00 % 30,00 % 70,00 %

Energiekosten 61.016,75 61.016,75 18.305,03 42.711,72
Sonstige Kosten 9.080,19 9.080,19 9.080,19

70.096,94 27.385,22 42.711,72

Verteilung der Kosten Ihre Abrechnung

Gesamtkosten Gesamtanteile Preis je Anteil Ihre Anteile Ihre Kosten

Heizkosten 70.096,94
Grundkosten 27.385,22 : 6.642,410 m² versorgte Nutzfläche = 4,122784 x 98,480 = 406,01
Verbrauchskosten H1 42.711,72 : 346.422,043 Striche = 0,123294 x 4.608,000 = 568,14

Heizkosten 974,15

NR Raum Gart Faktor Datum Ablesewert neu alt Verbrauch

0000101 03497153 S F70 1,000 31.12.2024HA 3.487,000 3.487,000
0000201 03497141 W F70 1,000 31.12.2024HA 330,000 330,000
0000301 03497152 Z F70 1,000 31.12.2024HA 3,000 3,000
0000401 03497150 K F70 1,000 31.12.2024HA 788,000 788,000

H1 Verbrauch Heizung (Striche) Ihr Anteil 4.608,000

Erläuterungen

Legende: HA= Hauptablesung
GT = Gerätetausch
SE = Schätzung einzelner Geräte
AZ = Ausbauzählerstand
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Abrechnung

Anlagenummer: Abnehmer: 07086001503 Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)

Kasernstraße 78,80
0760/00238 0015/0-10 Oppeneiger Gerhard 8041 Graz,07.Bez.:Liebenau

LN = Hochrechnung nach Heizkörperleistung
ZA = Zwischenablesung Abrechnungsunternehmen

Der tatsächliche Preis des Energieträgers beträgt: 0,136 EUR/kWh

Verbrauchshistorie

Heizung Verbrauch Wohnung Heizung Vergleich Vorjahr
Durchschnittlicher Verbrauch
vergleichbarer Einheit
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- Lesen Sie zur Kontrolle Ihre Messgeräte regelmäßig ab, so kann ein Defekt rasch erkannt werden und melden Sie diesen
schnellstmöglich.

- Betrifft nicht zugängliche Wohnungen sowie verbaute oder defekte Messgeräte:
Um eine Benachteiligung anderer Abnehmer zu vermeiden, muss eine Verbrauchshochrechnung vorgenommen werden (ÖNORM
M5930). Für die Ermittlung der Hochrechnung werden analog zur ÖNORM M5930 und zum HeizKG Parameter wie
Wohnungsgröße, Zeitraum, Vorjahresverbrauch, Heizkörperleistung, Verbrauchstrend in der Wohnung oder Verbrauchstrend im
gesamten Haus herangezogen. Eine eventuelle Rückrechnung der Hochrechnung ist gegebenenfalls erst in der darauffolgenden
Abrechnungsperiode möglich.

- Für jede Änderung der Versorgungsanlage in Ihrer Nutzeinheit ist die Zustimmung der Hausverwaltung/aller Eigentümer
notwendig (ÖNORM M5930). Ausgetauschte oder geänderte Wärme- oder Kältesysteme (Heizkörper etc.) sind Ihrem zuständigen
Techem Standort zu melden. Werden Messgeräte (Wärme, Kälte oder Wasser) abmontiert, ist vorher eine Ablesung erforderlich und
der Firma Techem Messtechnik GmbH ist eine schriftliche Bestätigung über die ersatzlose Demontage zu übersenden (zB
Arbeitsnachweis einer Installationsfirma).

- Bitte beachten Sie, dass die eichpflichtigen Messgeräte gemäß § 14 Maß- und Eichgesetz (MEG) innerhalb bestimmter Fristen
zur Nacheichung vorzulegen sind. Diese Nacheichfrist beträgt bei Wasser-, Wärme- und Kältezählern (Anzeige in m³, kWh, MWh)
gemäß § 15 Z 5 MEG fünf Jahre.

- Die kommende Ablesung wird voraussichtlich plus/minus 14 Tage - bezogen auf den letzten Hauptablesungstermin -
durchgeführt und ca. 14 Tage vorher mittels Aushang am "Schwarzen Brett"/Haustür bekanntgegeben (ÖNORM M5930). Nach
einem schriftlichen Auftrag an uns ist gegen Kostenersatz auch eine schriftliche Verständigung an eine andere Adresse oder Person
möglich. Bei Fernablesungen ist Ihre Anwesenheit und ein Betreten der Nutzeinheit nicht notwendig.

- Heiz- & Kältekostenabrechnungsgesetz § 24 - Genehmigung der Abrechnung:
Soweit ein Abnehmer gegen die gehörig gelegte Abrechnung nicht spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung schriftlich
begründete Einwendungen erhebt, gilt die Abrechnung im Verhältnis zwischen Abnehmer und Abgeber als genehmigt.

- Bitte beachten Sie weiters § 21 - Vorauszahlungen und Folgen der Abrechnung, § 22 - Nachträgliche Berichtigung der
Abrechnung und § 23 - Zwischenermittlung; Überschüsse und Fehlbeträge lt. dem Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz.

- Heiz- & Kältekostenabrechnungsgesetz § 19 - Belegeinsicht
Für die Belegeinsichtnahme ersuchen wir Sie höflich um Terminvereinbarung mit Ihrer Hausverwaltung.

Für weitere Informationen im Sinne des §18 Abs 1 Z 13 und Z 14 HeizKG erlauben wir uns, Sie auf die nachfolgend angeführten
Kontaktmöglichkeiten aufmerksam zu machen.

- E-Control:                               https://www.e-control.at/
- IWO-Österreich:                     https://iwo-austria.at/
- Verbraucherschlichtung:      https://www.verbraucherschlichtung.at/
- VKI:                                        https://vki.at/
- WKO:                                     https://www.wko.at/
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Abrechnung

Anlagenummer: Abnehmer: 07086001503 Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)

Kasernstraße 78,80
0760/00238 0015/0-10 Oppeneiger Gerhard 8041 Graz,07.Bez.:Liebenau

Weitere Informationen zu unseren Energiedienstleistungen finden Sie zudem auf unserer Homepage.

Bitte beachten Sie, dass Informationen zu Ihrer Abrechnung auch auf den Unterlagen Ihrer Hausverwaltung angeführt sein können.
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Vorausschau 2026 
 

7086 -WEG KASERNSTRASSE 78+80*8041 GRAZ  
 

 
 
 
 
 
 Objektmanager 
 Bernhard Gspandl, MBA, Akad. IM 
 bernhard.gspandl@gws-wohnen.at 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Durchwahl Datum 
 OM/GsB/PöC 243 Mai 2025 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Wohnungseigentümer, 
 
wir bringen Ihnen hiermit die in absehbarer Zeit notwendigen, über die laufende Instandhaltung 
hinausgehenden, Erhaltungsarbeiten und die in Aussicht genommenen Verbesserungsarbeiten, 
die erforderlichen Beiträge zur Rücklage, die Bewirtschaftungskosten und daraus resultierende 
monatliche Vorauszahlungen zur Kenntnis. 

 

Monatliche Vorschreibung 

Die Euro-Beträge zur Ansparung der Rücklage, zur Bewirtschaftung, gegebenenfalls auch zur 
Wärmeversorgung, gültig ab 06/2025, finden Sie am Ende der Rubrik Abrechnung. 
 
Je Quadratmeter Nutzfläche Ihrer Wohnhausanlage betragen diese aktuell bzw. im Durchschnitt 
 

Vorauszahlung Zeitraum pro Jahr netto pro m² und Monat netto 

Betriebskosten 2025/26 Euro 167 000,00 Euro 2,07 

Wärmekosten 2025/26 Euro 75 000,00 Euro 0,93 

 
Verpflichtende Bildung einer Rücklage 

Die jährlichen Ansparungen der Eigentümergemeinschaft betrugen zuletzt Euro  88 723,68  

das entspricht Euro 1,10 je m² Nutzfläche monatlich. 
 
Dadurch sollen für nicht vorhersehbare Aufwendungen und notwendige Sanierungsmaßnahmen 
vorrangig Eigenmittel gebildet werden. Auch Abstellplätze im Wohnungseigentum können zur 
Nutzfläche zählen. Beachten Sie bitte, dass sich Ihre persönlichen Kosten analog Ihrem Mitei-
gentumsanteil und nicht nach Ihrer Wohnungsgröße berechnen. 
 
Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten 

Laufend anfallende Reparaturarbeiten werden im Rahmen der ordentlichen Verwaltung beauf-
tragt und zu Lasten der Rücklage verbucht. 


















































































































































































